
W i l f r i e d  S c h m i t z  

Rechtsanwalt 

1 
 

 

 

Felix Mustermann 

Musterstr. 8 

11111 Musterstadt 

 

Musterstadt, den _____________ 

 

(Ggf.) 

An den 

Betreiber der Altenheims / der Seniorenresidenz 

z.Hd. der Geschäftsführung 

(Adresse) 

Per Fax: …. 

Per Mail: …. 

 

Ablehnung jedweder Impfung gegen das SARS-CoV2-Virus 

 

Sehr geehrte(r) Frau / Herr…, 

(   ) ich bin der Betreuer des Herrn / der Frau ________________________ 

(   ) ich habe keinen Betreuer  

und stelle hiermit klar, dass ich jedwede Impfung gegen das SARS-Cov-

Virus ablehne, da ich / die von mir betreute Person ein Mensch und kein 

Versuchstier bin / ist. 
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I. 

Sehen sich bitte nur mal die folgenden impfkritischen Fundstellen zu einer 

Impfung gegen das SARS-CoV2-Virus an: 

 

1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iAJd5owgHbQ&t=119s 

 

2. 

 

Aus der jüngsten Sitzung des ACU (eingestellt auf Minute 3:48:45): Prof. 

Hockertz über die Mitteilung des Forschungsleiters einer unterdrückten 

Corona-Impfstoffstudie, mutmaßlich von Astra Zeneca: Alle Versuchstiere 

innerhalb von 2 Tagen gestorben. 

 

https://youtu.be/fBtPbyvAgFI?t=13724 

 

3. 

 

https://www.schildverlag.de/2020/12/03/erschreckend-warum-der-

coronavirus-impfstoff-von-pfizer-bei-70-c-gelagert-werden-muss/ 

 

4. 

 

https://snanews.de/20201216/toxikologe-corona-impfstoff-187459.html 
 
 

Es gibt noch zahlreiche weitere äußerst alarmierende Berichte über 

schädliche Nebenwirkungen der aktuell in der Testung befindlichen SARS-

CoV2-Impfstoffe, und die können auch Ihnen nicht entgangen sein.  

 

Impfkritische Sachbücher wie „Virus-Wahn“ von Köhnlein/Engelbrecht gibt 

es schon seit vielen Jahren, und das muss Ihnen ebenfalls positiv bekannt 

sein.  

 

Oder geben Sie etwa „Empfehlungen über Impfungen ab, ohne sich 

jemals auch mit den Einwänden gegen Sinn und Nutzen von Impfungen 

befasst zu haben? 

 

Haben Sie mich oder andere jemals eingehend über die Gefahren und 

Risiken im Zusammenhang mit der (massenhaften !) Verabreichung von 

unausgereiften Impfstoffen mit Notzulassung schon umfassend informiert? 
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Wenn ja, dann schicken Sie mir bitte einen Nachweis dazu. Denn eine 

solche Information ist mir bislang entgangen. 

II. 

Sie werden mir sicherlich beipflichten, dass es für die Konstruktion einer 

„Pandemie“ keinerlei evidenzbasierte Grundlage mehr gibt, wenn der 

PCR-Test, der seit Beginn dieser vermeintlichen „Pandemie“ für die 

Gewinnung der öffentlich bekannt gemachten Fallzahlen verwendet wird, 

nachweislich vollkommen untauglich ist, um ein Virus oder eine Infektion 

und damit eine Ansteckungsgefahr nachzuweisen. 

Was den aktuellen Stand der gesicherten Erkenntnisse angeht, so 

möchten wir vollumfänglich auf den Inhalt des Schreibens von Dr. 

Fuellmich an Prof. Christian Drosten von der Charité vom 15.12.2020 

verweisen, unter im noch unzensierten Web u.a. unter dem folgenden Link 

abrufbar ist: 

 

https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-

content/uploads/2020/12/15.12.20-Abmahnung-von-RA-Dr.-Fuellmich-an-

Prof.-Drosten-wegen-dessen-fünf-grundlegender-Falschaussagen.pdf 

 

Die zusammenfassende Darstellung des Rechtsanwalts Dr. Fuellmich zu fünf 

zentralen Falschbehauptungen des Prof. Drosten, auf denen faktisch die 

gesamte Anti-Corona-Politik von Bund und Ländern seit Beginn der 

vermeintlichen „Corona-Pandemie“ gestützt worden ist, ist im Hinblick auf 

alle tragenden Behauptungen mit zahlreichen Quellen unterlegt und legt 

damit äußerst schlüssig dar, warum die gesamte Corona-Politik ganz 

offensichtlich auf einem wissenschaftlichen Betrug basiert und warum 

jeder, der für diese Politik – und ihre Aufrechterhaltung – mitverantwortlich 

ist, nicht nur mit strafrechtlichen, sondern auch mit haftungsrechtlichen 

Konsequenzen rechnen muss. Das gilt evident nicht nur für Prof. Drosten, 

sondern für jeden, der sich hier verantwortlich zeichnet. 

 

Herr Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich hat in seiner Klageschrift vom 

23.11.2020, die u.a. unter dem Link 

 

https://corona-transition.org/volksverpetzer-de-wurde-von-wolfgang-

wodarg-uber-250-000-euro-verklagt 

 

im Volltext abrufbar ist, ab Seite 23 alle aktuell verfügbaren, 

wissenschaftlich verifizierten Quellen zusammengefasst, die eindeutig 

belegen, dass der PCR-Test, der auf der Basis des „Drosten-Corman-

https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/uploads/2020/12/15.12.20-Abmahnung-von-RA-Dr.-Fuellmich-an-Prof.-Drosten-wegen-dessen-fünf-grundlegender-Falschaussagen.pdf
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/uploads/2020/12/15.12.20-Abmahnung-von-RA-Dr.-Fuellmich-an-Prof.-Drosten-wegen-dessen-fünf-grundlegender-Falschaussagen.pdf
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/uploads/2020/12/15.12.20-Abmahnung-von-RA-Dr.-Fuellmich-an-Prof.-Drosten-wegen-dessen-fünf-grundlegender-Falschaussagen.pdf
https://corona-transition.org/volksverpetzer-de-wurde-von-wolfgang-wodarg-uber-250-000-euro-verklagt
https://corona-transition.org/volksverpetzer-de-wurde-von-wolfgang-wodarg-uber-250-000-euro-verklagt
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Papers“ basiert, gleich aus mehreren Gründen vollkommen ungeeignet ist, 

ein SARS-CoV2-Virus bzw. eine Infektion nachzuweisen. 

 

Auf Seite 50 seiner Klageschrift kommt RA Dr. Füllmich zusammenfassend 

zu dem Ergebnis (Zitat): 

 

„Das Drosten-Corman-Paper enthält die folgenden spezifischen Fehler: 

- Es gibt keinen spezifizierten Grund, diese extrem hohen Konzentrationen 

von Primern in diesem Protokoll zu verwenden. Die beschriebene 

Konzentration führt zu erhöhter unspezifischer Bindung und PCR-

Produktamplifikation, wodurch der Test als spezifisches Diagnostikum 

ungeeignet ist; 

- Sechs nicht spezifizierte wackelige Positionen führen zu einer enormen 

Variabilität des Testdesigns pro Labor; die verwirrende unspezifische 

Beschreibung im Drosten-Corman-Paper eignet sich nicht als operatives 

Standardprotokoll; 

- Der Test kann nicht zwischen dem gesamten Virus und viralen 

Fragmenten unterscheiden. Daher kann der Test nicht als Diagnostikum für 

intakte (infektiöse) Viren verwendet werden; 

- eine Differenz von 10° C w.r.t. der Glühtemperatur Tm für Primerpaar1 

(RdRp_SARSr_F und RdRp_SARSr_R) ist ein sehr schwerer Fehler und macht 

das Protokoll als spezifisches Diagnosewerkzeug unbrauchbar; 

- Ein großer Fehler ist die Auslassung der Ct-Wertes, die zu bestimmen 

haben, wenn eine Probe als positiv und negativ betrachtet wird. Dieser Ct-

Wert findet sich auch nicht in zusätzlichen Einreichungen und offiziellen 

Veröffentlichungen/Nachträgen; 

- die PCR-Produkte sind nicht auf molekularer Ebene validiert worden, was 

das Protokoll als spezifisches, die Diagnostik unter Werkzeug nutzlos macht; 

- Der PCR-Test enthält weder eine einzige Positivkontrolle zum Nachweis 

der Spezifität für SARS-CoV-2 noch eine Negativkontrolle zum Ausschluss 

anderer Coronaviren, was den Test für eine spezifische Diagnose 

ungeeignet macht; 

- Höchstwahrscheinlich wurde das Drosten-Corman-Paper nicht von 

Fachkollegen begutachtet; 

- Für mindestens vier Autoren bestehen schwerwiegende 

Interessenskonflikte, zusätzlich zu der Tatsache, dass zwei der Autoren des 

Drosten-Corman-Papers (Christian Drosten und Chantal Reusken) auch im 

Editorial Board von Eurosurveillance sitzen; am 29. Juli 2020 kam ein 

Interessenskonflikt hinzu (Olfert Landt ist CEO von TIB-Molbiol; Marco Kaiser 

ist Senior Researcher bei GenExpress und fungiert als wissenschaftlicher 
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Berater für TIB-Molbiol), der in der ursprünglichen Version nicht deklariert 

wurde (und in der PubMed-Version immer noch fehlt). TIB-Molbiol ist die 

Firma, die "als erste" PCR-Kits (Light Mix) auf der Grundlage des im Drosten-

Corman-Manuskript publizierten Protokolls herstellte und diese PCR-Testkits 

aufgrund ihrer eigenen Worte vor der Einreichung der Publikation weltweit 

verteilte. Weiterhin versäumten Victor Corman & Christian Drosten, ihre 

zweite Zugehörigkeit zu erwähnen: das kommerzielle Testlabor "Labor 

Berlin", wo sie für die Virusdiagnostik zuständig sind.“ (Zitat Ende) 

Wir dürfen auch daran erinnern, dass sich die Unzuverlässigkeit des PCR-

Tests aus einer eigenen Aussage von Prof. Drosten ergibt, die er am 

13.4.2020 in einem Tweet verbreitet hat. Dort heißt es (Zitat): 

 

„Klar: Gegen Ende des Verlaufs ist die PCR mal positiv und mal negativ. Da 

spielt der Zufall mit. Wenn man Patienten 2 x negativ testet und als geheilt 

entlässt, kann es zu Hause durchaus noch mal zu positiven Testergebnisse 

kommen. Das ist deswegen noch längst keine Reinfektion.“ 

(Quelle: Ausgabe Nr. 32 der ExpressZeitung, dort Seite 52). 

 

Zudem findet sich in dem Offenen Brief von Prof. Dr. Dr. med. Enrico 

Edinger vom 20.10.2020, abrufbar unter: 

 

https://www.schildverlag.de/2020/10/20/prof-dr-dr-med-enrico-edinger-in-

einem-offenen-brief-an-alle-leser-inzidenzen-neuinfektionen-zweite-welle-

was-der-pcr-test-wirklich-ist-und-kann/ 

 

folgender bemerkenswerter Ausschnitt aus einem Interview mit Prof. 

Drosten aus dem Jahre 2014 (!), in dem er folgende Aussagen zur Eignung 

des PCR-Tests zur Diagnose einer Infektion gemacht hat (Zitat): 

Dr. Drosten: Als in Dschidda Ende März diesen Jahres aber plötzlich eine 

ganze Reihe von Mers-Fällen auftauchten, entschieden die dortigen Ärzte, 

alle Patienten und das komplette Krankenhauspersonal auf den Erreger zu 

testen. Und dazu wählten sie eine hochempfindliche Methode aus, die 

Polymerase-Kettenreaktion (PCR). 

WirtschaftsWoche: Klingt modern und zeitgemäß. 

Dr. Drosten: Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes 

Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum 

Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die 

Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgend etwas 

davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke 

gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die 

eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe 
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sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, 

dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben.“ 

 

Und so ein Test, der sogar nach den eigenen Aussagen von Prof. Drosten 

so zufällige Ergebnisse liefert wie ein Münzwurf, wird zur Ermittlung von 

Fallzahlen für amtliche Statistiken verwendet? Das ist schlicht 

wissenschaftlicher Betrug! 

 

Dr. med. Thomas Quak ist in seinen Untersuchungen zu diesem PCR-Test zu 

dem Ergebnis gekommen (Zitat): 

 

„Bei unregulierten PCR Reihenuntersuchungen (im Extremfall alle Bayern) 

sind die gefundenen Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,8 % 

falsch. Anders ausgedrückt: Testet man 1000 Personen, zeigt die PCR 35 

positiv Infizierte an, von denen 30 falsch positiv sind. Nur 5 von 35 positiven 

Ergebnissen sind tatsächlich positiv.“ 

 

Quelle: https://unternehmen-contra-corona.org/falsch-positiv-das-

statistische-dilemma-des-rachenabstrichs-im-coronafreien-raum/ 

 

Kann ein Ergebnis noch vernichtender ausfallen?? 

 

Wenn es also keine verlässlichen Fallzahlen und somit auch keine Basis für 

eine „Pandemie“ gibt, dann gibt es auch keine Basis für die von Ihnen 

angedachte Impfung, ganz unabhängig davon, dass diese vermeintliche 

Pandemie ausweislich der offiziellen Statistiken auch keine 

Übersterblichkeit ausgelöst hat.  

 

III. 

1. 

Vor diesem Hintergrund stelle ich auch klar, dass es für die Durchführung 

solcher PCR-Tests keine Rechtsgrundlage gibt: 

Nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 2 IfSG ist eine Infektion (Zitat):  

„die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende 

Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus,…“ 

Entscheidend ist hier der Begriff des Krankheitserregers, zu dem § 2 Nr. 1 

IfSG folgende Legaldefiniton enthält (Zitat):  



W i l f r i e d  S c h m i t z  

Rechtsanwalt 

7 
 

„ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein 

sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine 

Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann,…“ 

Folglich liegt eine „Infektion“ nach dem eindeutigen Wortlaut des IfSG nur 

dann vor, wenn ein „vermehrungsfähiges Virus“ vorliegt. 

Die PCR-Tests weisen aber – wie oben gezeigt - nachweislich kein SARS-

CoV2-Virus und auch keine Infektion nach. 

Überdies git es auch deshalb keine Rechtsgrundlage für die anlasslose 

Anordnung / Duldung eines PCR-Tests, da ein Mensch, der in keiner Weise 

krankheitsverdächtig ist, evident nicht die Voraussetzungen des § 25 IfSG 

nicht vorliegen. 

 

Bei einem Menschen, der nicht unter die in § 25 IfSG genannten 

Voraussetzungen subsumiert werden kann („krank, krankheitsverdächtig, 

ansteckungsverdächtig oder Ausscheider“), hat ein Gesundheitsamt 

weder Grund noch Anlass für weitere Ermittlungen. 

 

Hier sind Ermittlungen evident nicht „erforderlich“ und somit nicht zu 

rechtfertigen. 

 

Diese Einschränkungen ergeben sich somit direkt aus dem Gesetz, so dass 

hier keine weiterführende Literatur oder Rechtsprechung mehr zitiert 

werden muss. 

 

Unser Einverständnis zu einem PCR-Test könnte und würde ich 

insbesondere auch dann verweigern, wenn mir vor der angedachten 

Vornahme eines solchen Tests die Information vorenthalten würde, ob und 

in welcher Form bei mir / der von mir betreuten Person unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des RKI zur „Kontaktpersonen-

Nachverfolgung bei Infektionen durch SARS-CoV-2“, siehe: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktp

erson/Management.html 

 

eine Risikobewertung stattgefunden hat, die zu solchen Ermittlungen in 

Form eines PCR-Tests überhaupt Anlass geben könnte. 

 

2. 
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Zudem handelt es sich bei solchen PCR-Tests – je nach Durchführung – um 

„invasive“ Eingriffe, die nach § 25 Abs. 3 S. 3 IfSG stets nur mit Einwilligung 

des Betroffenen durchgeführt werden dürfen. 

Invasive Diagnostik ist ein medizinisches diagnostisches Verfahren, bei 

dem ein Eingriff in den Körper der untersuchten Person nötig ist. 

 

Der „klassische PCR-Test“ wird wie so durchgeführt, dass für den Abstrich 

Material aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum benötigt wird Dafür ist 

es – angeblich – „wichtig, Material aus dem tiefen Rachenraum zu 

gewinnen“, weshalb „ein Abstrich bei den meisten Menschen einen kurzen 

Würgereiz“ verursache. 

 

Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Corona-

Nachweis-Die-Testverfahren-im-Ueberblick-558071.html 

 

Für einen richterlichen Beschluss, der eine solche fehlende Einwilligung 

ersetzen könnte, besteht aus den o.g. Gründen aber evident keine 

Rechtsgrundlage. 

 

Und selbst wenn – was aus den o.g. Gründen nicht der Fall ist, aber nur mal 

theoretisch unterstellt - ein solcher invasiver Eingriff durch § 25 IfSG 

gedeckt wäre oder der PCR-Test nicht mit einem invasiven Eingriff 

verbunden wäre, wären jedem PCR-Test-Kandidaten gegenüber diverse 

Pflichten zu beachten, insbesondere nach § 630 d BGB und § 630 e BGB. 

 

Das sind freilich Pflichten, die gerade auch im Kontext mit einer Impfung zu 

beachten sind (Zitat): 

§ 630d BGB Einwilligung 

(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines 

Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde 

verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient 

einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten 

einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 

Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende 

Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben 

unberührt. Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme 

nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt 

werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. 

(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im 

Fall des Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der 
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Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden 

ist. 

 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 630e Aufklärungspflichten 

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die 

Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören 

insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und 

Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung 

und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei 

der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn 

mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu 

wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen 

führen können. 

(2) Die Aufklärung muss  

1. 

mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person 

erfolgen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige 

Ausbildung verfügt; ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug 

genommen werden, die der Patient in Textform erhält, 

2. 

so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die 

Einwilligung wohlüberlegt treffen kann, 

3. 

für den Patienten verständlich sein. 

Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang 

mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen. 

(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese 

ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, 

insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient 

auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat. 

(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu 

Berechtigten einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 

aufzuklären. 

(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände 

nach Absatz 1 auch dem Patienten entsprechend seinem Verständnis zu 

erläutern, soweit dieser aufgrund seines Entwicklungsstandes und seiner 

Verständnismöglichkeiten in der Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, 
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und soweit dies seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Absatz 3 gilt 

entsprechend. 

 

IV. 

 

Falls ich / die von mir betreute Person – trotz meiner fehlenden Einwilligung 

und dieser Mitteilung – einem PCR-Test oder gar einer Impfung unterzogen 

werden würde, dann werde ich unter allen in Betracht kommenden 

Gesichtspunkten zivil- und strafrechtlich gegen Sie persönlich vorgehen, 

insbesondere wegen des Tatverdachts der Körperverletzung. 

 

Abschließend möchte ich noch den „Nürnberger Kodex“ erinnern: 

 

Zur Entstehung dieses Kodex verweise ich auf folgende kurze Darstellung: 

 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/193008/Nuernberger-Kodex-Die-

Folgen-fuer-die-Prinzipien-des-aerztlichen-Handelns 

 

Was sind nun die 10 Punkte des Nürnberger Kodex: 

 

 Am 19./20. August 1947 führte das amerikanische Militärtribunal in seinem 
Urteil über deutsche Ärzte unter dem Abschnitt "Erlaubte Medizinische 
Experimente" zehn Punkte auf, die später als der "Nürnberger Kodex" bekannt 
wurden: 

 

 

1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich.  
Das heißt, dass der Betreffende im juristischen Sinne fähig sein muss, seine 
Einwilligung zu geben; in der Lage sein muss, eine freie Entscheidung zu 
treffen, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder 
irgendeine andere Form der Beeinflussung oder des Zwanges; und genügend 
Kenntnis von und Einsicht in die Bestandteile des betreffenden Gebietes 
haben muss, um eine verständnisvolle und aufgeklärte Entscheidung treffen zu 
können. Diese letzte Bedingung machte es notwendig, dass der 
Versuchsperson vor der Annahme ihrer bejahenden Entscheidung das Wesen, 
die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die 
Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle 
Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die 
Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme 
ergeben mögen.  
Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, 
obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies sind 
persönliche Pflichten und persönliche Verantwortungen, welche nicht 
ungestraft auf andere übertragen werden können. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/193008/Nuernberger-Kodex-Die-Folgen-fuer-die-Prinzipien-des-aerztlichen-Handelns
https://www.aerzteblatt.de/archiv/193008/Nuernberger-Kodex-Die-Folgen-fuer-die-Prinzipien-des-aerztlichen-Handelns
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2. Der Versuch muss derart angelegt sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das 
Wohl der Gesellschaft zu erwarten sind, welche nicht durch andere 
Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind und welche ihrem Wesen 
nach nicht willkürlich und unnötig sind.  

3. Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und 
Kenntnissen des Wesens der Krankheit oder des sonstigen 
Forschungsproblems aufzubauen, dass die erwartenden Ergebnisse die 
Durchführung des Versuchs rechtfertigen. 

4. Der Versuch ist so durchzuführen, dass alle unnötigen körperlichen und 
geistigen Leiden und Schädigungen vermieden werden. 

5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Tod oder ein dauernder, körperlicher Schaden 
eintreten wird, mit der Ausnahme vielleicht jener Versuche, bei welchen 
Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dienen. 

6. Der Grad der eingegangenen Gefahr darf niemals die Grenzen überschreiten, 
welche sich aus der humanitären Bedeutung des zu lösenden Problems 
ergeben.  

7. Angemessene Vorbereitungen sind zu machen und ausreichende 
Vorkehrungen zu treffen, um die Versuchspersonen gegen selbst die geringste 
Möglichkeit einer Verletzung, bleibenden gesundheitlichen Schädigungen oder 
des Todes zu schützen.  

8. Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt 
werden. Die größte Geschicklichkeit und Vorsicht sind in allen Stufen des 
Versuches von denjenigen zu verlangen, die den Versuch leiten oder 
durchführen.  

9. Während des Versuches muss es der Versuchsperson freigestellt bleiben, den 
Versuch zu beenden, falls sie körperlich oder geistig einen Punkt erreicht hat, 
an dem ihr seine Fortsetzung unmöglich erscheint.  

10. Im Verlauf des Versuchs muss der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet 
sein, den Versuch abzubrechen, wenn er bei Anwendung der von ihm 
geforderten besonderen Redlichkeit und Erfahrung sowie seines sorgfältigen 
Urteils Grund hat anzunehmen, dass eine Fortsetzung des Versuches zu einer 
Verletzung, bleibenden gesundheitlichen Schädigung oder dem Tod der 
Versuchsperson führen könnte. 

Quelle: https://www.aix-scientifics.com/de/_nuremberg.html 

 

Eine Impfung, die diese Punkte nicht berücksichtigt, ist mit der Würde des 

Menschen nicht vereinbar und verstößt gegen völkerrechtliche Prinzipien. 

 

https://www.aix-scientifics.com/de/_nuremberg.html
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Es gab immer wieder Versuche, zentrale Aussagen dieser zehn Punkte im 

Namen schwammiger Ziele wie „wissenschaftlicher oder gesellschaftlicher 

Nutzen“ zu relativieren, siehe u.a.: 

 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/56634/Nuernberger-Kodex-Zehn-

Gebote-fuer-die-Forschung 

 

Aber wer sich seine Menschlichkeit und seinen gesunden 

Menschenverstand bewahren konnte, vielleicht auch deshalb, weil er nie 

ein Buch über „Ethik“ gelesen hat, der weiß, dass jede „Wissenschaft“ oder 

„Gesellschaft“, die den Menschen zum bloßen Objekt von Experimenten 

degradiert, selbst die Grundlagen zerstört auf denen die aufbauen muss. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

(Unterschrift des Betroffenen/des Betreuers) 
 


